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Viertes Corona-Steuerhilfegesetz 
Die mittlerweile zwei Jahre andauernde 
Coronapandemie hat in der Wirtschaft 
tiefe Spuren hinterlassen. Die Bundesre-
gierung will mit Steuererleichterungen die 
ökonomischen Auswirkungen abmildern 
und hat hierzu ein Viertes Corona-Steu-
erhilfegesetz ausgearbeitet. Der Entwurf 
wurde vom Bundeskabinett am 16.2.2022 
beschlossen. Die zuletzt beschlossenen 
Maßnahmen sind u. a.: 

Kurzarbeitergeld
Die Steuerfreiheit für Zuschüsse zum 
Kurzarbeitergeld wird bis Ende Juni 2022 
verlängert. 

Homeofficepauschale
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
können die Homeofficepauschale in 
Höhe von € 5,00 pro Arbeitstag im Home-
office, maximal € 600,00 im Jahr, noch bis 
Ende 2022 nutzen. 

Degressive Abschreibung
Zur Abmilderung der Coronafolgen für 
die Wirtschaft wurde die degressive 
Abschreibung zeitlich befristet für die 
Steuerjahre 2020 und 2021 beschlos-
sen. Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfe-
gesetz wird die degressive Abschreibung 
weiterhin für in 2022 angeschaffte Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens zuge-
lassen. Abgeschrieben werden können 
bis zum 2,5fachen der linearen Abschrei-
bung, maximal 25 % der Anschaffungs- 
und Herstellungskosten.

Erweiterte Verlustverrechnung
Auch in 2022 und 2023 können Verluste 
bis zu einem Höchstbetrag von € 10 Mio. 
(bzw. € 20 Mio. bei Zusammenveranla-
gung) zurückgetragen werden. Ab 2022 
ist ein Verlustrücktrag für die beiden vor-
angegangenen Kalenderjahre möglich. 
Die Ausweitung des Rücktragszeitraumes 
auf zwei Jahre soll dauerhaft erfolgen.

Verlängerung der Reinvestitionsfristen 
Die Reinvestitionsfristen für Rücklagen 
nach § § 6b und 7g Einkommensteuer-
gesetz/EStG, die in 2022 auslaufen, wer-
den um ein weiteres Jahr verlängert. Dies 
betrifft in erster Linie die in den Jahren 
2017 bis 2019 gebildeten Investitionsab-
zugsbeträge nach § 7g EStG. 

Umzugskosten 

Das Bundesfinanzministeri-
um (BMF) hat mit Schreiben 
vom 21.7.2021, (IV C 5 - S 
2353/20/10004 :002) für be-
ruflich bedingte Umzüge die 
Pauschsätze erhöht. Sonstige 
Umzugsauslagen können ab 
dem 1.4.2022 bis zu € 886,00 
(bisher € 870,00) geltend ge-
macht werden. Der Pauschbe-
trag erhöht sich für jede andere 
Person, die auch nach dem Um-
zug in häuslicher Gemeinschaft 
mit dem Umziehenden lebt, um 
€ 590,00 (bisher € 580,00). Die 
Sätze gelten gemäß § 10 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 2 des Bundesum-
zugskostengesetzes/BUKG.

Umzug aus Wohnungsgemein-
schaft oder Elternhaus
Für Umziehende, die am Tag 
vor dem Einladen des Umzugs-
gutes keine Wohnung hatten 
oder nach dem Umzug keine ei-
gene Wohnung eingerichtet ha-
ben, beträgt die Pauschvergü-
tung nach § 10 Absatz 2 BUKG 
ab 1.4.2022 € 177,00 (bisher 
€ 174,00).

Unterrichtskosten
Zusätzliche Unterrichtskosten 
bedingt durch einen beruflich 
veranlassten Umzug können 
ebenfalls steuerlich geltend 
gemacht werden. Ab 1.4.2022 
gilt hierfür ein Höchstsatz von 
€ 1.181,00 (bisher € 1.160,00). 
Die Sätze ergeben sich nach  
§ 9 Abs. 2 BUKG. 

Höhere Umzugskosten
Gegen Nachweis können im 
Einzelfall auch höhere Umzugs-
kosten geltend gemacht wer-
den. Die Finanzverwaltung prüft 
in diesem Fall allerdings, ob es 
sich ggf. teilweise um nicht ab-
ziehbare Kosten der Lebensfüh-
rung handelt.

Überbrückungshilfe IV 
Unternehmen, die im ersten Quartal 2022 
von coronabedingten Schließungen und 
Beschränkungen betroffen waren, können 
über die Plattform „www.ueberbrueckungs-
hilfe-unternehmen.de“ Anträge auf Über-
brückungshilfe IV stellen. 

Freiwillige Schließungen
Anträge können auch Unternehmen stel-
len, die ihren Betrieb wegen Unwirtschaft-
lichkeit durch die Coronazutrittsbeschrän-
kungen freiwillig geschlossen haben. Die 
Unwirtschaftlichkeit muss glaubhaft ge-
macht werden können.

Unveränderte Förderbedingungen
Die Förderbedingungen für die Über-
brückungshilfe IV gleichen weitgehend 
den vorherigen Anforderungen. Für die 

Überbrückungshilfe IV ist ein coronabe-
dingter Umsatzeinbruch von mindestens 
30 Prozent Voraussetzung. Die Antragstel-
lung erfolgt ebenfalls über Steuerberaterin-
nen und -berater. Wie bisher erhalten Un-
ternehmen Abschlagszahlungen von bis zu 
€ 100.000,00 pro Fördermonat.

Zutrittsbeschränkungen
Kosten für die Kontrolle von Zutrittsbe-
schränkungen werden durch die Über-
brückungshilfe IV gefördert. Soweit aus-
schließlich interne Kosten angefallen sind, 
können diese durch einen Pauschbetrag 
von € 20,00 pro Öffnungstag geltend ge-
macht werden. Schausteller auf Advents- 
und Weihnachtsmärkten können Ausfall- 
und Vorbereitungskosten rückwirkend gel-
tend machen.
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Grundsteuer:  
Länderspezifische Bewertungsmodelle 
Abweichende Ländermodelle
Die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (1 BvL 
11/14) angestoßene Reform der Grundsteuer und des Bewer-
tungsrechts wird nicht in allen Bundesländern einheitlich durch-
geführt. Während Sachsen und das Saarland lediglich unter-
schiedliche Steuermesszahlen anwenden, haben Bayern, Ba-
den-Württemberg, Hessen, Hamburg und Niedersachsen eige-
ne Modelle entwickelt. 

Flächenmodell Bayern, Hessen, Niedersachsen
Bayern berechnet den Grundsteuerwert nach einem eigenen 
Flächenmodell, welches auch Hessen und Niedersachsen mit 
Abweichungen anwenden. In Bayern müssen für die Berech-
nung die Flächen des Grundstücks und des Gebäudes ermittelt 
werden sowie die Art der Nutzung der Immobilie (Wohnnutzung, 
Denkmal, Nichtwohngebäude). Die Flächenangaben werden 
mit einer entsprechenden Äquivalenzzahl für das Grundstück 
(€ 0,04/qm bzw. für das Gebäude = € 0,50/qm) multipliziert 
und anschließend nochmals mit der maßgeblichen Grundsteu-
ermesszahl multipliziert. Die Grundsteuermesszahl beträgt für 
Wohngebäude 0,7, für alle sonstigen Gebäude 1,0. Der sich 
so errechnete Grundsteuermessbetrag wird zur Grundsteuer-
betragsermittlung mit dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde 
multipliziert. Die Flächenmodelle in Hessen und Niedersachsen 
enthalten zusätzlich einen Lage-Faktor, der sich aus dem Bo-
denrichtwert, dividiert durch den Boden-Durchschnittswert der 
Gemeinde, errechnet. 

Bodenwertmodell in Baden-Württemberg
Baden-Württemberg hat als einziges Bundesland ein eigenes 
Bodenwertmodell entwickelt. Der Grundsteuerwert errechnet 
sich allein durch Multiplikation der Grundstücksfläche mit dem 
Bodenrichtwert. Das Ergebnis wird mit einer bestimmten Mess-
zahl multipliziert. Die Messzahl beträgt generell 1,3 Promille. Für 

zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke gibt es einen Abschlag 
bei der Messzahl um 30 Prozent. Weitere Abschläge gibt es für 
Denkmalgebäude usw. 

Flächen-Wohnlage-Modell in Hamburg 
Auch Hamburg hat im Wesentlichen das Bayern-Modell über-
nommen. Das Hamburg-Modell sieht lediglich einen zusätzli-
chen Faktor vor, der von der Wohnqualität abhängt. In die Be-
rechnung fließen hier u. a. Angaben aus dem Hamburger Wohn-
lageverzeichnis ein (Erreichbarkeit ÖPNV oder Grünflächenan-
teil usw.).

Individuelle Erklärungsvordrucke
Während die Erklärungsvordrucke für die Anwendung des Bun-
desmodells bereits im Bundessteuerblatt (2021 I S. 2391) ver-
öffentlicht sind, arbeiten die betreffenden Länder noch an den 
entsprechenden Erklärungsvordrucken. 

Wann das Finanzamt Bewirtungsrechnungen anerkennt 

Bewirtungsrechnungen
Einen regelmäßigen Streitpunkt in Betriebsprüfungen stellen Be-
wirtungsrechnungen dar. Die Finanzverwaltung hat jetzt in einem 
neuen Schreiben die Pflichtinhalte von Bewirtungsrechnungen neu 
definiert (BMF vom 30.6.2021, IV C 6 - S 2145/19/10003 :003 
BStBl 2021 I S. 90). 

Kleinbetragsrechnungen 
Unverändert bleibt es bei Kleinbetragsrechnungen, das sind Rech-
nungen mit einem Gesamtbetrag bis zu € 250,00 (inkl. Umsatz-
steuer), bei den bisher geltenden vier Pflichtangaben. Bewirtungs-
belege bis zu diesem Betrag müssen nur den Namen und die An-
schrift des Unternehmers, das Ausstellungsdatum, Angaben über 
die bezogenen Lieferungen und Leistungen sowie das Entgelt mit 
dem darauf entfallenden Steuerbetrag enthalten (§ 33 Umsatzsteu-
er-Durchführungsverordnung/UStDV). 

Rechnungen über € 250,00
Höhere Bewirtungsrechnungen werden ab 2023 hingegen nur 

noch anerkannt, wenn die verpflichtenden Angaben nach § 6 der 
Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) eingehalten werden. 
Dazu gehören neben den allgemeinen Rechnungsangaben wie 
der vollständige Name und die Anschrift des leistenden Unterneh-
mers auch eine Transaktionsnummer sowie die Seriennummer des 
elektronischen Aufzeichnungssystems oder die Seriennummer 
des Sicherheitsmoduls (§ 6 Nr. 4, 6, KassenSichV). 

Handschriftliche Belege
Grundsätzlich erkennt die Finanzverwaltung nur noch maschinell 
erstellte, elektronisch aufgezeichnete und mit Hilfe einer zertifizier-
ten technischen Sicherheitseinrichtung abgesicherte Rechnungen 
an (vgl. BMF-Schreiben Ziffer 10 ff.). Handschriftliche Rechnungen 
oder „nur“ maschinell erstellte ohne die neuen Standards nach der 
KassenSichV erkennt die Finanzverwaltung nicht mehr an. Ausnah-
men gelten nur für Auslandsrechnungen, sofern der Steuerpflich-
tige glaubhaft macht, dass in dem ausländischen Staat keine ma-
schinellen Belege erstellt werden müssen.  
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Viertes Corona-Steuerhilfegesetz 
Die mittlerweile zwei Jahre andauernde 
Coronapandemie hat in der Wirtschaft 
tiefe Spuren hinterlassen. Die Bundesre-
gierung will mit Steuererleichterungen die 
ökonomischen Auswirkungen abmildern 
und hat hierzu ein Viertes Corona-Steu-
erhilfegesetz ausgearbeitet. Der Entwurf 
wurde vom Bundeskabinett am 16.2.2022 
beschlossen. Die zuletzt beschlossenen 
Maßnahmen sind u. a.: 

Kurzarbeitergeld
Die Steuerfreiheit für Zuschüsse zum 
Kurzarbeitergeld wird bis Ende Juni 2022 
verlängert. 

Homeofficepauschale
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
können die Homeofficepauschale in 
Höhe von € 5,00 pro Arbeitstag im Home-
office, maximal € 600,00 im Jahr, noch bis 
Ende 2022 nutzen. 

Degressive Abschreibung
Zur Abmilderung der Coronafolgen für 
die Wirtschaft wurde die degressive 
Abschreibung zeitlich befristet für die 
Steuerjahre 2020 und 2021 beschlos-
sen. Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfe-
gesetz wird die degressive Abschreibung 
weiterhin für in 2022 angeschaffte Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens zuge-
lassen. Abgeschrieben werden können 
bis zum 2,5fachen der linearen Abschrei-
bung, maximal 25 % der Anschaffungs- 
und Herstellungskosten.

Erweiterte Verlustverrechnung
Auch in 2022 und 2023 können Verluste 
bis zu einem Höchstbetrag von € 10 Mio. 
(bzw. € 20 Mio. bei Zusammenveranla-
gung) zurückgetragen werden. Ab 2022 
ist ein Verlustrücktrag für die beiden vor-
angegangenen Kalenderjahre möglich. 
Die Ausweitung des Rücktragszeitraumes 
auf zwei Jahre soll dauerhaft erfolgen.

Verlängerung der Reinvestitionsfristen 
Die Reinvestitionsfristen für Rücklagen 
nach § § 6b und 7g Einkommensteuer-
gesetz/EStG, die in 2022 auslaufen, wer-
den um ein weiteres Jahr verlängert. Dies 
betrifft in erster Linie die in den Jahren 
2017 bis 2019 gebildeten Investitionsab-
zugsbeträge nach § 7g EStG. 

Umzugskosten 

Das Bundesfinanzministeri-
um (BMF) hat mit Schreiben 
vom 21.7.2021, (IV C 5 - S 
2353/20/10004 :002) für be-
ruflich bedingte Umzüge die 
Pauschsätze erhöht. Sonstige 
Umzugsauslagen können ab 
dem 1.4.2022 bis zu € 886,00 
(bisher € 870,00) geltend ge-
macht werden. Der Pauschbe-
trag erhöht sich für jede andere 
Person, die auch nach dem Um-
zug in häuslicher Gemeinschaft 
mit dem Umziehenden lebt, um 
€ 590,00 (bisher € 580,00). Die 
Sätze gelten gemäß § 10 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 2 des Bundesum-
zugskostengesetzes/BUKG.

Umzug aus Wohnungsgemein-
schaft oder Elternhaus
Für Umziehende, die am Tag 
vor dem Einladen des Umzugs-
gutes keine Wohnung hatten 
oder nach dem Umzug keine ei-
gene Wohnung eingerichtet ha-
ben, beträgt die Pauschvergü-
tung nach § 10 Absatz 2 BUKG 
ab 1.4.2022 € 177,00 (bisher 
€ 174,00).

Unterrichtskosten
Zusätzliche Unterrichtskosten 
bedingt durch einen beruflich 
veranlassten Umzug können 
ebenfalls steuerlich geltend 
gemacht werden. Ab 1.4.2022 
gilt hierfür ein Höchstsatz von 
€ 1.181,00 (bisher € 1.160,00). 
Die Sätze ergeben sich nach  
§ 9 Abs. 2 BUKG. 

Höhere Umzugskosten
Gegen Nachweis können im 
Einzelfall auch höhere Umzugs-
kosten geltend gemacht wer-
den. Die Finanzverwaltung prüft 
in diesem Fall allerdings, ob es 
sich ggf. teilweise um nicht ab-
ziehbare Kosten der Lebensfüh-
rung handelt.

Überbrückungshilfe IV 
Unternehmen, die im ersten Quartal 2022 
von coronabedingten Schließungen und 
Beschränkungen betroffen waren, können 
über die Plattform „www.ueberbrueckungs-
hilfe-unternehmen.de“ Anträge auf Über-
brückungshilfe IV stellen. 

Freiwillige Schließungen
Anträge können auch Unternehmen stel-
len, die ihren Betrieb wegen Unwirtschaft-
lichkeit durch die Coronazutrittsbeschrän-
kungen freiwillig geschlossen haben. Die 
Unwirtschaftlichkeit muss glaubhaft ge-
macht werden können.

Unveränderte Förderbedingungen
Die Förderbedingungen für die Über-
brückungshilfe IV gleichen weitgehend 
den vorherigen Anforderungen. Für die 

Überbrückungshilfe IV ist ein coronabe-
dingter Umsatzeinbruch von mindestens 
30 Prozent Voraussetzung. Die Antragstel-
lung erfolgt ebenfalls über Steuerberaterin-
nen und -berater. Wie bisher erhalten Un-
ternehmen Abschlagszahlungen von bis zu 
€ 100.000,00 pro Fördermonat.

Zutrittsbeschränkungen
Kosten für die Kontrolle von Zutrittsbe-
schränkungen werden durch die Über-
brückungshilfe IV gefördert. Soweit aus-
schließlich interne Kosten angefallen sind, 
können diese durch einen Pauschbetrag 
von € 20,00 pro Öffnungstag geltend ge-
macht werden. Schausteller auf Advents- 
und Weihnachtsmärkten können Ausfall- 
und Vorbereitungskosten rückwirkend gel-
tend machen.
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Grundsteuer:  
Länderspezifische Bewertungsmodelle 
Abweichende Ländermodelle
Die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (1 BvL 
11/14) angestoßene Reform der Grundsteuer und des Bewer-
tungsrechts wird nicht in allen Bundesländern einheitlich durch-
geführt. Während Sachsen und das Saarland lediglich unter-
schiedliche Steuermesszahlen anwenden, haben Bayern, Ba-
den-Württemberg, Hessen, Hamburg und Niedersachsen eige-
ne Modelle entwickelt. 

Flächenmodell Bayern, Hessen, Niedersachsen
Bayern berechnet den Grundsteuerwert nach einem eigenen 
Flächenmodell, welches auch Hessen und Niedersachsen mit 
Abweichungen anwenden. In Bayern müssen für die Berech-
nung die Flächen des Grundstücks und des Gebäudes ermittelt 
werden sowie die Art der Nutzung der Immobilie (Wohnnutzung, 
Denkmal, Nichtwohngebäude). Die Flächenangaben werden 
mit einer entsprechenden Äquivalenzzahl für das Grundstück 
(€ 0,04/qm bzw. für das Gebäude = € 0,50/qm) multipliziert 
und anschließend nochmals mit der maßgeblichen Grundsteu-
ermesszahl multipliziert. Die Grundsteuermesszahl beträgt für 
Wohngebäude 0,7, für alle sonstigen Gebäude 1,0. Der sich 
so errechnete Grundsteuermessbetrag wird zur Grundsteuer-
betragsermittlung mit dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde 
multipliziert. Die Flächenmodelle in Hessen und Niedersachsen 
enthalten zusätzlich einen Lage-Faktor, der sich aus dem Bo-
denrichtwert, dividiert durch den Boden-Durchschnittswert der 
Gemeinde, errechnet. 

Bodenwertmodell in Baden-Württemberg
Baden-Württemberg hat als einziges Bundesland ein eigenes 
Bodenwertmodell entwickelt. Der Grundsteuerwert errechnet 
sich allein durch Multiplikation der Grundstücksfläche mit dem 
Bodenrichtwert. Das Ergebnis wird mit einer bestimmten Mess-
zahl multipliziert. Die Messzahl beträgt generell 1,3 Promille. Für 

zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke gibt es einen Abschlag 
bei der Messzahl um 30 Prozent. Weitere Abschläge gibt es für 
Denkmalgebäude usw. 

Flächen-Wohnlage-Modell in Hamburg 
Auch Hamburg hat im Wesentlichen das Bayern-Modell über-
nommen. Das Hamburg-Modell sieht lediglich einen zusätzli-
chen Faktor vor, der von der Wohnqualität abhängt. In die Be-
rechnung fließen hier u. a. Angaben aus dem Hamburger Wohn-
lageverzeichnis ein (Erreichbarkeit ÖPNV oder Grünflächenan-
teil usw.).

Individuelle Erklärungsvordrucke
Während die Erklärungsvordrucke für die Anwendung des Bun-
desmodells bereits im Bundessteuerblatt (2021 I S. 2391) ver-
öffentlicht sind, arbeiten die betreffenden Länder noch an den 
entsprechenden Erklärungsvordrucken. 

Wann das Finanzamt Bewirtungsrechnungen anerkennt 

Bewirtungsrechnungen
Einen regelmäßigen Streitpunkt in Betriebsprüfungen stellen Be-
wirtungsrechnungen dar. Die Finanzverwaltung hat jetzt in einem 
neuen Schreiben die Pflichtinhalte von Bewirtungsrechnungen neu 
definiert (BMF vom 30.6.2021, IV C 6 - S 2145/19/10003 :003 
BStBl 2021 I S. 90). 

Kleinbetragsrechnungen 
Unverändert bleibt es bei Kleinbetragsrechnungen, das sind Rech-
nungen mit einem Gesamtbetrag bis zu € 250,00 (inkl. Umsatz-
steuer), bei den bisher geltenden vier Pflichtangaben. Bewirtungs-
belege bis zu diesem Betrag müssen nur den Namen und die An-
schrift des Unternehmers, das Ausstellungsdatum, Angaben über 
die bezogenen Lieferungen und Leistungen sowie das Entgelt mit 
dem darauf entfallenden Steuerbetrag enthalten (§ 33 Umsatzsteu-
er-Durchführungsverordnung/UStDV). 

Rechnungen über € 250,00
Höhere Bewirtungsrechnungen werden ab 2023 hingegen nur 

noch anerkannt, wenn die verpflichtenden Angaben nach § 6 der 
Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) eingehalten werden. 
Dazu gehören neben den allgemeinen Rechnungsangaben wie 
der vollständige Name und die Anschrift des leistenden Unterneh-
mers auch eine Transaktionsnummer sowie die Seriennummer des 
elektronischen Aufzeichnungssystems oder die Seriennummer 
des Sicherheitsmoduls (§ 6 Nr. 4, 6, KassenSichV). 

Handschriftliche Belege
Grundsätzlich erkennt die Finanzverwaltung nur noch maschinell 
erstellte, elektronisch aufgezeichnete und mit Hilfe einer zertifizier-
ten technischen Sicherheitseinrichtung abgesicherte Rechnungen 
an (vgl. BMF-Schreiben Ziffer 10 ff.). Handschriftliche Rechnungen 
oder „nur“ maschinell erstellte ohne die neuen Standards nach der 
KassenSichV erkennt die Finanzverwaltung nicht mehr an. Ausnah-
men gelten nur für Auslandsrechnungen, sofern der Steuerpflich-
tige glaubhaft macht, dass in dem ausländischen Staat keine ma-
schinellen Belege erstellt werden müssen.  
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Zahlungstermine

April 2022

11. Umsatzsteuer mtl. für März bzw. 
Februar mit Dauerfristverlängerung bei 
Sondervorauszahlung 1/11 Abschlag 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und 
Kirchenlohnsteuer für März

14. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Um-
satzsteuer, Lohn- und Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag. Dies gilt nicht bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck.

25. Sozialversicherungsbeiträge April 
(Abgabe der Beitragsnachweise)

Zusammenfassende Meldung  
(Umsatzsteuer)

27. Sozialversicherungsbeiträge April
(Fälligkeit der Beiträge)

Ausländische Betriebsstätte kein 
Arbeitgeber 
Art 15 des Musterabkommens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) regelt das Besteuerungsrecht von Einkünften aus unselbstständiger 
Arbeit bei Arbeitnehmern, die in ausländischen Zweigniederlassungen und Betriebsstät-
ten tätig sind. Einen wesentlichen Streitpunkt mit der Finanzverwaltung bilden in diesem 
Zusammenhang beruflich bedingte vorübergehende Aufenthalte ausländischer Mitar-
beiter im Inland. Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) hat jetzt in mehreren Urteilen 
entschieden, dass eine ausländische Betriebsstätte grundsätzlich nicht als Arbeitgeber 
angesehen werden kann. Demzufolge steht das Besteuerungsrecht für Lohnzahlun-
gen während eines Inlandsaufenthalts von ausländischen Arbeitnehmern dem deut-
schen Fiskus zu (Niedersächsisches FG, Urteile vom 16.12.2021, 11 K 14196/20, 11 K 
14197/20 und 11 K 14198/20). Im Streitfall nahm das Finanzamt Lohnsteuerabzüge auf 
Arbeitslöhne ausländischer Mitarbeiter während einer Inlandsdienstreise vor. 

Revision zugelassen
Das FG hat die Revision vor dem Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen. Ein Aktenzeichen 
ist bislang nicht bekannt. 

Aktienverluste
Anhängiges Verfahren BVerfG
Der Bundesfinanzhof/BFH hat zu dieser Vorschrift Bedenken geäußert und mit Vorla-
gebeschluss vom 17.11.2020 (VIII R 11/18) dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
die Frage vorgelegt, inwieweit eine Verlustverrechnungsbeschränkung bei Aktien mit 
dem Grundgesetz vereinbar ist. Das Verfahren wird beim BVerfG unter dem Az 1 BvL 
3/21 geführt. 

Vorläufige Steuerfestsetzung
Mit Schreiben vom 31.1.2022 IV A 3. S 0338/19/10006 :001 informiert das Bundes-
finanzministerium (BMF) darüber, dass Einkommensteuerfestsetzungen für Aktienver-
äußerungsverluste ab dem Veranlagungszeitraum 2009 wegen der Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung nur noch vorläufig durchzufüh-
ren sind. Die Liste des Vorläufigkeitskatalogs ergänzt sich dadurch um einen weiteren 
Punkt. Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bestehen auch beim Solidaritätszuschlag, 
bei der Besteuerung von Leibrenten oder bezüglich der zumutbaren Belastung bei den 
außergewöhnlichen Belastungen. Einsprüche zu den im Vorläufigkeitskatalog aufgeführ-
ten Sachverhalte sind nicht notwendig. 

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck gel-
ten erst drei Tage nach Eingang als geleistet.

GmbH-  
Gründung auch 
online  
GmbH-Onlinegründung
Mit dem neuen Gesetz wurde zwar 
keine GmbH-Gründung per Mausklick 
möglich. Es kann jedoch die Option ge-
nutzt werden, den Beurkundungstermin 
per Videokonferenz wahrzunehmen. 
Hierzu genügen jedoch herkömmliche 
System wie Skype, Microsoft Teams 
usw. nicht. Das System muss geeignet 
sein, die körperliche Präsenz der am 
Beurkundungsprozess teilnehmenden 
Personen vor dem Notar vollständig 
zu ersetzen. Die Bundesnotarkammer 
stellt hierzu ein geeignetes Konferenz-
system zur Verfügung. 
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